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seinem Hoheitsgebiet, vorbehaltlich seiner Rechtsvorschriften 
über Zonen, deren Betreten aus Gründen der nationalen Si
cherheit oder aus anderen staatlichen Interessen verboten 
oder besonders geregelt ist.

Artikel 27
(1) Ein Konsularangestellter und ein Mitglied des dienstli

chen Hauspersonals, die Staatsbürger des Empfangsstaates 
sind oder die ihren Wohnsitz im Empfangsstaat haben, genie
ßen nicht die in diesem Vertrag festgelegten Erleichterungen, 
Privilegien und Immunitäten, mit Ausnahme der in Artikel 18 
vorgesehenen Befreiung von der Verpflichtung zur Zeugen
aussage über Angelegenheiten, die mit der Ausübung ihrer 
dienstlichen Funktion verbunden sind.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für einen Familienangehöri
gen eines Angehörigen der konsularischen Vertretung, der 
Staatsbürger des Empfangsstaates ist oder der seinen Wohn
sitz im Empfangsstaat hat.

Artikel 28
(1) Die in diesem Vertrag vorgesehenen Erleichterungen, 

Privilegien und Immunitäten stehen einem Angehörigen der 
konsularischen Vertretung von dem Zeitpunkt an zu, zu dem 
er in den Empfangsstaat einreist, um dort seine' Tätigkeit auf
zunehmen, oder — wenn er sich bereits im Empfangsstaat be
findet — von dem Zeitpunkt an, zu dem er seine dienstliche 
Tätigkeit in der konsularischen Vertretung aufnimmt.

(2) Ein Familienangehöriger eines Angehörigen der konsu- . 
larischen Vertretung genießt die in diesem Vertrag vorgese
henen Erleichterungen, Privilegien und Immunitäten von dem 
Zeitpunkt an, zu dem

1. der Angehörige der konsularischen Vertretung nach Ab
satz 1 in den Genuß der Erleichterungen, Privilegien und 
Immunitäten kommt oder

2. er in den Empfangsstaat einreist oder
3. er Familienangehöriger eines Angehörigen der konsula

rischen Vertretung wird.
(3) Ist die dienstliche Tätigkeit eines Angehörigen der kon

sularischen Vertretung beendet, so werden seine Erleichte
rungen, Privilegien und Immunitäten sowie die seiner Fami
lienangehörigen zum Zeitpunkt der Ausreise des Betreffen
den aus dem Empfangsstaat oder nach Ablauf einer hierfür 
gewährten angemessenen Frist hinfällig Die Erleichterungen, 
Privilegien und Immunitäten eines Familienangehörigen wer
den hinfällig, wenn die betreffende Person ihre Eigenschaft 
als Familienangehöriger im Sinne dieses Vertrages verliert. 
Beabsichtigt diese Person jedoch, innerhalb einer angemesse
nen Frist aus dem Empfangsstaat auszureisen, so bleiben ihre 
Erleichterungen, Privilegien und Immunitäten bis zu ihrer 
Ausreise bestehen.

(4) In bezug auf die von einem Angehörigen der konsula
rischen Vertretung in Wahrnehmung seiner Aufgaben vorge
nommenen Handlungen bleibt jedoch die Immunität vor der 
Gerichtsbarkeit auf unbegrenzte Zeit bestehen.

(5) Stirbt ein Angehöriger der konsularischen Vertretung, 
so genießen seine Familienangehörigen weiterhin die ihnen 
zustehenden Erleichterungen, Privilegien und Immunitäten bis 
zu ihrer Ausreise aus dem Empfangsstaat oder bis zum Ab
lauf einer hierfür gewährten angemessenen Frist.

K a p i t e l  I V  
Konsalarfunktionen

Artikel 29
Eine konsularische Amtsperson hat das Recht,

1. die Rechte und Interessen des Entsendestaates, seiner 
Staatsbürger und juristischen Personen wahrzunehmen;

2. Staatsbürgern des Entsendestaates und juristischen Per
sonen Hilfe und Unterstützung zu leisten;

3. zur Entwicklung der ökonomischen, kulturellen und wis
senschaftlichen Beziehungen zwischen dem Entsendestaat 
und dem Empfangsstaat beizutragen;

4. auf andere Art und Weise die Entwicklung freundschaft
licher Beziehungen zwischen dem Entsendestaat und dem 
Empfangsstaat zu fördern.

Artikel 30
(1) Eine konsularische Amtsperson übt ihre konsularischen 

Funktionen innerhalb des Konsularbezirks aus. Die Ausübung 
konsularischer Funktionen außerhalb des Konsularbezirks be
darf in jedem Einzelfall der vorherigen Zustimmung des Emp
fangsstaates.

(2) Eine konsularische Amtsperson kann sich in Ausübung 
ihrer konsularischen Funktionen direkt an die zuständigen 
staatlichen Organe im Konsularbezirk und in dem Umfang, 
wie das nach den Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten 
des Empfangsstaates zulässig ist, an die zentralen Organe 
dieses Staates wenden.

Artikel 31
(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, in Über

einstimmung mit den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates 
Staatsbürger des Entsendestaates vor den Gerichten und _ an
deren Organen des Empfangsstaates zu vertreten oder für 
ihre angemessene Vertretung zu sorgen, um Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Interessen dieser Staatsbürger zu er
wirken, wenn diese wegen Abwesenheit oder aus anderen 
triftigen Gründen ihre Rechte und Interessen nicht rechtzei
tig wahmehmen können.

(2) Die Vertretung nach Absatz 1 erfolgt so lange, bis die 
betreffende Person die Wahrnehmung ihrer Rechte und In
teressen selbst übernimmt oder ihren Bevollmächtigten be
stimmt.

Artikel 32
Eine konsularische Amtsperson hat das .Recht,

1. Staatsbürger des Entsendestaates zu registrieren;
die Registrierung durch die konsularische Amtsperson be
freit den betreffenden Staatsbürger nicht von der Einhal
tung der Rechtsvorschriften des Empfangsstaates hinsicht
lich der Registrierung von Ausländem;

2. für Staatsbürger des Entsendestaates Pässe und andere 
Reisedokumente affszustellen, zu verlängern, zu verän
dern, ungültig zu machen und einzuziehen;

3. Visa zu erteilen.
Artikel 33

(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht,
1. Geburten- und Sterberegister von Staatsbürgern des Ent

sendestaates zu führen;
2. Erklärungen und Anträge zum Personenstand von Staats

bürgern des Entsendestaates entgegenzunehmen.
(2) Die Bestimmung in Absatz 1 befreit die betreffende Per

son nicht von den ihr durch die Rechtsvorschriften des Emp
fangsstaates auferlegten Pflichten.

Artikel 34
(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht,

1. Erklärungen von Staatsbürgern des Entsendestaates ent
gegenzunehmen und zu beurkunden;

2. letztwillige Verfügungen sowie andere Dokumente über 
Rechtshandlungen von Staatsbürgern des Entsendestaa
tes zu beurkunden und aufzubewahren;

3. Dokumente über Rechtsgeschäfte zwischen Staatsbürgern 
des Entsendestaates zu beurkunden und aufzubewahren, 
ausgenommen Rechtsgeschäfte zur Begründung, Übertra
gung oder Aufhebung von Rechten an im Empfangsstaät 
befindlichen Grundstücken und Gebäuden;

4. Unterschriften von Staatsbürgern des Entsendestaates auf 
Schriftstücken zu beglaubigen;

5. die Echtheit der Kopien von Schriftstücken oder der Aus
züge aus Schriftstücken zu beglaubigen;

6. Übersetzungen von Schriftstücken zu beglaubigen;
7. Schriftstücke, die von den zuständigen Organen oder 

Amtspersonen des Empfangsstaates ausgestellt und zur 
Verwendung im Entsendestaat bestimmt sind, zu legali
sieren;

8. andere notarielle Handlungen vorzunehmen, die ihr vom 
Entsendestaat übertragen wurden.

(2) Die von einer konsularischen Amtsperson gemäß Ab
satz 1 ausgefertigten, beurkundeten oder beglaubigten Doku
mente und Schriftstücke besitzen im Empfangsstaat die gleiche 
Rechtswirksamkeit wie entsprechende Dokumente und Schrift-


